
Information nach Artikel 13 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)  
(Erhebung personenbezogener Daten  
bei der betroffenen Person)  

 

1. Bezeichnung der 
Datenverarbeitung  

Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Stadt 
Rösrath im Zusammenhang mit der Gewährung von Wohngeld. 

Art. 13 Abs. 1 DSGVO: 
 

 

2. Verantwortlich  Stadt Rösrath, Fachbereichsleitung 7 
Tel.: 02205 802 200 

3. Ggf. Vertretung ./. 

4. Datenschutzbeauftragte*r  
 

Datenschutzbeauftragter der Stadt Rösrath 
Tel.: 02205/802-0 
Hauptstr. 229, 51503 Rösrath 
E-Mail: datenschutz@roesrath.de 

5. Zweck/e der 
Datenverarbeitung 

Soweit es für die Durchführung des Wohngeldgesetzes beziehungsweise zur 
Ermittlung der für das Wohngeld maßgeblichen Verhältnisse im Einzelfall 
erforderlich ist, werden Ihre Daten manuell bzw. automatisiert verarbeitet, das 
heißt insbesondere: erhoben, erfasst, geordnet, gespeichert und übermittelt.  
 

6. Rechtsgrundlage  
(ohne Rechtsgrundlage ist die 
Einwilligung gem. Art.6 Abs.1 a) i. V. m. 
Art.7 u. 8 DSGVO erforderlich) 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten und gegebenenfalls von Daten 
weiterer Mitglieder Ihres Haushalts sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) DSGVO, 
§ 3 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NW) in Verbindung mit §§ 67a 
ff. SGB X und § 23 WoGG. 
 
Darüber hinaus ist die Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO auch möglich, wenn und soweit Sie Ihre Einwilligung gegeben haben. 

7. Ggf. Empfänger / 
Kategorien von Empfängern 
der Daten  
 

Manueller beziehungsweise automatisierter Datenabgleich 
Wenn und soweit Sie Wohngeld erhalten, wird zur Vermeidung und Aufdeckung 
einer möglicherweise rechtswidrigen Inanspruchnahme von Wohngeld ein 
regelmäßiger Datenabgleich für alle Haushaltsmitglieder durchgeführt - auch in 
automatisierter Form und insbesondere mit der Datenstelle der Deutschen 
Rentenversicherung (§ 33 Abs. 2 u. 5 WoGG i. V. m. §§ 16 bis 21 WoGV).  
Ferner erfolgt ein Abgleich, ob während des Wohngeldbezugs Arbeitslosengeld II 
gezahlt wird, eine versicherungspflichtige oder geringfügige Beschäftigung 
besteht oder in welcher Höhe Kapitalerträge zufließen, für die ein 
Freistellungsauftrag erteilt worden ist. Ebenso ist ein Abgleich mit der 
Meldebehörde über Meldeanschriften, den Wohnungsstatus und den Zeitpunkt 
von Ummeldungen möglich. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eines 
Kontenabrufs beim Bundeszentralamt für Steuern gem. § 93 Abs. 8 S. 1 Nr. 1 
Buchst. e) AO. 
 
Datenweitergabe im Rahmen der Wohngeldstatistik 
Die im Rahmen der Bearbeitung Ihres Antrags auf Zahlung von Wohngeld 
erhobenen Daten, werden in anonymisierter Form (d. h. ohne Nennung von 
Namen und Anschrift) für die Wohngeldstatistik verwendet. Die Stadt Rösrath ist 
berechtigt, die Daten zu diesem Zweck an den Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen (Landesbetrieb IT.NRW) als amtliche Statistikstelle 
des Landes Nordrhein-Westfalen, das Statistische Bundesamt (StBA), das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) sowie an das 
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) zu übermitteln (vgl. §§ 34 bis 
36 WoGG). 
 
Datenweitergabe zur Durchführung gerichtlicher Verfahren einschließlich 
Strafverfahren 
Zur Durchführung gegebenenfalls notwendiger gerichtlicher Verfahren 
einschließlich Strafverfahren werden personenbezogene Daten nach Maßgabe 
der §§ 68, 69 SGB X an Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und Gerichte 
übermittelt. 

8. Ggf. beabsichtigte 
Übermittlung in 
nebenstehendes Drittland 
außerhalb der EU (nur zulässig 

gem. Art 44 – 50 DSGVO) 

 

Art. 13 Abs. 2 DSGVO:   

9. Dauer der Speicherung:  
(falls nicht möglich, die Kriterien für die 
Festlegung der Speicherdauer) 

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Anwendung 
des Wohngeldgesetzes (WoGG) nicht mehr benötigt werden, vgl. §§ 33 Abs. 3 S. 
3, Abs. 4 S. 2 und Abs. 5 S. 6/7, § 35 Abs. 2 S. 2 WoGG, § 19 Abs. 4 und § 20 
WoGV, und rechtliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Vgl. dazu Teil A Nr. 
24.01 Wohngeld-Verwaltungsvorschrift: Aufbewahrung längstens 10 Jahre, um z. 
B. Entscheidungen über rückwirkende Änderungen bzw. bei Rechtswidrigkeit zu 



ermöglichen, § 27 Abs. 4 S. 3 und § 33 Abs. 2 S. 2 WoGG, § 45 Abs. 3 S. 4 SGB 
X. 
 
Im Regelfall werden Ihre Daten entsprechend den Empfehlungen der 
„Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement“ (KGSt) in 
Wohngeldfällen nach 6 Jahren gelöscht. 
 
In Fällen, in denen der Wohngeldantrag abgelehnt wurde, werden Ihre Daten 
entsprechend den KGSt-Empfehlungen für die Aufbewahrung von Daten bereits 
ein Jahr nachdem der Ablehnungsbescheid bestandskräftig geworden ist, 
gelöscht. Ist eine Forderung des Fachbereichs (Rückforderung, 
Erstattungsbescheid usw.) noch offen, werden die Daten gemäß den Vorschriften 
der Zivilprozessordnung (ZPO) oder des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) 30 Jahre lang aufbewahrt, weil die Ansprüche 
erst dann verjähren. Die Berechnung der Frist erfolgt je nach 
Vollstreckungsversuch. 

10. Rechte der Betroffenen  
 

Betroffene Personen haben insbes. folgende Rechte, wenn die rechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind:  
 Art.15: Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten  
 Art.16: Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten  
 Art.17: Recht auf Löschung (Vergessen werden)  
 Art.18: Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung  
 Art.20: Recht auf Datenübertragbarkeit  
 Art.21: Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung  
 Art.77: Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde:  

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) NRW, 
Kavalleriestr. 2-4 40213 Düsseldorf  
Telefon 0211 / 38424-0 Fax 0211 / 38424-10  
E-Mail poststelle@ldi.nrw.de            Internet www.ldi.nrw.de 

11. Die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten 
ist hier vorgeschrieben 
durch:  

☒ Gesetz 

12. Die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten 
ist hier für einen Vertragsab-
schluss erforderlich:  

☐ Ja  
☒ Nein 

13. Es besteht hier eine 
(rechtliche) Pflicht zur 
Bereitstellung der 
personenbezogen Daten:  

☒ Ja 
☐ Nein 

14. Die Nichtbereitstellung 
der Daten hätte neben-
stehende mögliche Folgen: 

Keine Hilfegewährung 

Art. 13 Abs. 3 DSGVO:  
(nur auszufüllen, sofern hier relevant)  

 

15. Es ist beabsichtigt, die 
Daten für nebenstehenden 
anderen Zweck als unter Ziff. 
5 genannt 
weiterzuverarbeiten:  
(hierbei sind weitere Informationen 
gem. Art.13, Abs. 3 zur Verfügung zu 
stellen!)  

Nein 

 


